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c. 1342 § 2 CIC [a.F. = n.F.]∗ 

 

“Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, […].” 

„Strafen für immer können nicht durch Dekret verhängt oder festgestellt werden, […].“ 

 

von Martin Rehak 

 

In den Annalen der katholischen Hierarchie – die einschlägigen Nachschlagewerke, etwa Konrad EUBEL, 
Hierarchia catholica; Pius GAMS, Series episcoporum, sind ebenso wie Informationen aus dem Annuario 
Pontificio und dem Bollettino des päpstlichen Pressesaals recht zuverlässig in der Datenbank catholic-
hierarchy.org zusammengeführt – war das Phänomen eines laisierten katholischen Bischofs bis vor 
wenigen Jahren eine kaum denkbare Rarität. Einen gesondert gelagerten Präzedenzfall stellte der be-
rühmte Staatsmann und Diplomat Charles-Maurice de Talleyrand (1754–1838) dar, der vor seiner po-
litischen Karriere von 1788 bis 1791 Bischof von Autun (Frankreich) war. Danach vergingen über 200 
Jahre, ehe 2008 der schon 2005 von seinem kirchlichen Amt zurückgetretene Bischof von San Pedro 
(Paraguay), Fernando Lugo SVD, auf eigenen Wunsch laisiert wurde: Nach offizieller Darstellung, um 
ihm als dem gewählten paraguayischen Staatspräsidenten, im Einklang mit der Verfassung Paraguays, 
die geistliche Amtsträger von höchsten Staatsämtern ausschließt, den Antritt dieses politischen Amtes 
zu ermöglichen. Dass Lugo zu diesem Zeitpunkt wohl schon seit mehreren Jahren eine intime Bezie-
hung zu einer blutjungen Frau hatte und 2007 Vater geworden war, mag dem Vatikan diese Entschei-
dung erleichtert haben (falls er schon damals davon wusste). Im Mai 2012 gab die kanadische Bischofs-
konferenz bekannt, dass der vormalige Bischof von Antigonish (Kanada), Raymond Lahey, aus dem 
Klerikerstand entlassen worden sei, nachdem er sich zuvor vor einem staatlichen Gericht des Besitzes 
kinderpornographischen Materials für schuldig bekannt hatte. Ihm folgte ein Jahr später der Titularbi-
schof von Usula (Nordafrika) und Weihbischof in Ayacucho (Peru), Gabino Miranda. Im Mai 2013 er-
klärte er seinen Amtsverzicht, ehe er wenige Monate später laisiert wurde. Allerdings erhoben alsbald 
sowohl Miranda wie auch der Kardinalerzbischof von Lima (Peru), Juan Cipriani, schwere Vorwürfe 
gegen diese Entscheidung: Miranda sei Opfer eines ungerechten Verfahrens; er habe sich nicht ange-
messen verteidigen können; die verhängte Sanktion sei völlig unverhältnismäßig. Wieder ein Jahr spä-
ter hatte sich der vatikanische Diplomat und Titularerzbischof von Slebte (Irland), Józef Wesołowski, 
wegen des Vorwurfs des sexuellen Kindesmissbrauchs vor der Kongregation für die Glaubenslehre zu 
verantworten. Das erstinstanzliche Urteil gegen ihn datierte vom 27.06.2014 und lautete auf straf-
weise Entlassung aus dem Klerikerstand. 

Die Kongregation für die Glaubenslehre, die ebenso wie die übrigen Kongregationen der Römischen 
Kurie in erster Linie als eine Verwaltungsbehörde des Apostolischen Stuhls konzipiert ist, ist in drei 
Sektionen oder Ämter gegliedert (Lehre, Disziplin, Ehesachen). Das Ufficio Disciplinare ist dabei gemäß 
Art. 52 der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus auch zuständig für die sogenannten 

 
∗ Mit der Apostolischen Konstitution „Pascite gregem Dei“ vom 23. Mai 2021 hat Papst Franziskus Kanones im Buch VI 
des CIC/1983 „Strafbestimmungen in der Kirche“ promulgiert (Kanones lat.; Kanones dt.). Sie sind am 08.12.2021 in 
Kraft getreten. Die Bestimmung des c. 1342 § 2 CIC blieb dabei unverändert.  
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schwerwiegenderen Straftaten (graviora delicta) und übernimmt insoweit nicht nur Funktionen der 
Verwaltung, sondern auch der Rechtsprechung.  

Die Entlassung aus dem Klerikerstand („Laisierung“) ist dabei eine (und zugleich die gravierendste) je-
ner typischen Sühnestrafen, die der Kodex des kanonischen Rechts in c. 1336 § 1 Nr. 5 CIC a.F. = c. 1336 
§ 5 CIC n.F. auflistet. Zugleich ist die strafweise Entlassung – neben der Feststellung der Nichtigkeit der 
Weihe und der gnadenweisen Entlassung – eine der drei in c. 290 CIC typisierten Weisen, auf die ein 
Kleriker des klerikalen Standes verlustig gehen kann. Gemäß c. 292 CIC führt der Verlust des klerikalen 
Standes zum Erlöschen aller Rechte und Pflichten dieses Standes, mit Ausnahme der Zölibatsverpflich-
tung (vgl. cc. 291, 292 CIC), von der grundsätzlich, d.h. sofern der Papst keine Sondervollmachten er-
teilt hat, nur aufgrund einer separaten, dem Papst vorbehaltenen Entscheidung befreit werden kann.  

Wesołowski legte gegen das Urteil der Kongregation Berufung ein, über die im Oktober 2014 verhan-
delt werden sollte. Ob es hierzu jemals kam, geht aus den Verlautbarungen des vatikanischen Presse-
saals nicht hervor. Denn bereits im September 2014 wurde der frühere Nuntius im Vatikan verhaftet 
und von den Behörden des Staates der Vatikanstadt erneut strafrechtlich verfolgt, diesmal wegen des 
Besitzes von kinderpornographischem Material. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde erst im Juli 
2015 der Prozess eröffnet, aber wegen Erkrankung des Angeklagten sofort wieder unterbrochen. Ende 
August 2015 verstarb Wesołowski.  

Mit Wirkung vom 11.10.2018, unmittelbar vor einem Besuch des chilenischen Präsidenten am über-
nächsten Tag im Vatikan, hat Papst Franziskus kürzlich den emeritierten Erzbischof von La Serena 
(Chile), Francisco Cox, sowie den vormaligen Bischof von Iquique (Chile), Marco Órdenes, aus dem Kle-
rikerstand entlassen.  

Wie einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz vom 08.10.2018 sowie Verlautbarungen 
der Schönstatt-Bewegung Deutschland vom 06.10.2018 bzw. des Generaloberen der Gemeinschaft der 
Schönstatt-Patres vom 04.10.2018 zu entnehmen ist, war Cox – nachdem im November 2017 die An-
zeige eines Geschädigten bei dem Missbrauchsbeauftragten der Schönstatt-Patres eingegangen und 
eine interne Untersuchung durchgeführt worden war – offenbar erst Anfang August 2018 bei den 
staatlichen und kirchlichen Strafverfolgungsbehörden formell angezeigt worden. (Die Vorgehensweise 
des Missbrauchsbeauftragten, zunächst intern die Angelegenheit zu prüfen, steht im Einklang mit ein-
schlägigen kirchlichen Vorschriften und duldet im Übrigen schon deshalb keine Kritik, weil es dem Ge-
schädigten selbst unbenommen gewesen wäre, sich anstatt an die zuständige kirchliche Stelle sofort 
unmittelbar an die Staatsanwaltschaft zu wenden und dort Anzeige zu erstatten.)  

Anscheinend hat Rom hier also mit dem chilenischen Alterzbischof einen buchstäblichen „kurzen Pro-
zess“ gemacht, bei dem es zu keiner ordentlichen Gerichtsverhandlung gekommen ist. (Dieses Urteil 
drängt sich einem Außenstehenden schon deshalb auf, weil es in den veröffentlichten Informationen 
zu diesem Fall nicht den geringsten Hinweis darauf gibt, dass der Beschuldigte nach Rom zitiert worden 
wäre oder sich ein kuriales Gericht zur Verhandlung des Falles nach Vallendar begeben hätte.)  

Ein solches Vorgehen muss vom Standpunkt des kodifizierten kirchlichen Straf(prozess)rechts zunächst 
einmal irritieren.  

Denn c. 1342 § 2 CIC erklärt unmissverständlich, dass Strafen für immer – und hierunter ist nach Lage 
der Dinge die Entlassung aus dem Klerikerstand zu rechnen – nicht per Dekret verhängt werden kön-
nen. Die tiefere Bedeutung dieser Festlegung erschließt sich, sobald man sich klar gemacht hat, dass 
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das kirchliche Strafverfahrensrecht traditioneller Weise zwei verschiedene Wege der Strafverhängung 
kennt (vgl. dazu zunächst c. 1341 CIC a.F. = n.F.); entweder den Gerichtsweg; oder den so genannten 
außergerichtlichen Weg oder Verwaltungsweg (der im Vergleich mit dem staatlichen deutschen Recht 
in etwa dem Strafbefehl-Verfahren ähnelt). Ein kirchliches Strafverfahren auf dem Verwaltungsweg 
endet mit einem Strafdekret (bzw. einer Einstellung des Verfahrens per Dekret), wobei nach dem eben 
Gesagten ein solches Strafdekret allenfalls zeitlich befristete Strafen aussprechen darf. Ein kirchliches 
Strafverfahren auf dem Gerichtsweg endet mit einem Urteil. Die prozessuale Regelung des Strafver-
fahrens auf dem Verwaltungsweg erschöpft sich in der Norm des c. 1720 CIC: Der Beschuldigte ist mit 
der Anklage und den Beweisen zu konfrontieren und ihm ist Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. 
Der Erlass des Strafdekrets fällt dabei in die Zuständigkeit des Ordinarius des Beschuldigten, der aber 
bereits für die kanonische Voruntersuchung gemäß cc. 1717–1719 CIC zuständig war. Der gerichtliche 
Strafprozess ist in cc. 1721–1728 CIC skizziert. Hier ist der voruntersuchende Ordinarius nicht weiter 
beteiligt, sondern wird gegenüber dem kirchlichen Strafgericht von seinem Kirchenanwalt (vgl. dazu 
cc. 1430–1436 CIC; entspricht im Vergleich mit dem deutschen Recht in etwa einem Staatsanwalt) ver-
treten. Das kirchliche Recht lässt zwar in c. 1342 § 1 CIC a.F. = n.F. eine klare Präferenz für den Ge-
richtsweg erkennen, insofern für ein Strafverwaltungsverfahren verlangt wird, dass dem Gerichtsver-
fahren gerechte Gründe entgegenstehen. In der Praxis wird dies in der Wahl zwischen Verwaltungs- 
und Gerichtsweg oft auf eine Ermessensentscheidung des zuständigen Ordinarius hinauslaufen, der 
typischerweise das Interesse an mehr Schnelligkeit und Flexibilität im Verwaltungsverfahren gegen das 
Interesse an größerer Rechtssicherheit und bestmöglichem Rechtsschutz zugunsten des Beschuldigten 
im Gerichtsverfahren gegeneinander abwägen wird. Insoweit obliegt dem zuständigen Ordinarius im 
Lichte des c. 1342 § 2 CIC a.F. = n.F. auch eine Prognoseentscheidung darüber, ob hinsichtlich des (in 
Relation zur Schwere der Anschuldigungen) angemessenen Strafrahmens eine Sühnestrafe für immer 
zu erwarten ist bzw. aus Sicht des Ordinarius wünschenswert wäre. In diesem Fall hat er hinsichtlich 
der beiden vom Gesetz etablierten Wege der Strafverhängung gerade keine Wahl mehr, sondern muss 
sich für den Gerichtsweg entscheiden, weil – wie bereits gesagt – gemäß c. 1342 § 2 CIC Strafen für 
immer nur durch ein Urteil auf dem Gerichtsweg ausgesprochen werden dürfen.  

Doch wie so oft im Leben gilt auch hier: Keine Regel ohne Ausnahme. Denn der Kongregation für die 
Glaubenslehre sind kraft des Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela vom 30.04.2001 in Ver-
bindung mit den Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrinda Fidei reservatis in der 
Fassung vom 21.05.2010 (vgl. AAS 102 [2010] 419–430) diverse Sondervollmachten eingeräumt wor-
den. Zwar betont Art. 21 § 1 der Normae, dass die der Kongregation vorbehaltenen schwerwiegende-
ren Straftaten – zu denen gemäß Art. 6 § 1 Nr. 1 Normae de gravioribus delictis (= c. 1398 § 1 Nr. 1 CIC 
n.F.) sexuelle Verfehlungen gegenüber Minderjährigen unter 18 Jahren und gemäß Art. 6 § 1 Nr. 2 Nor-
mae de gravioribus delictis (= c. 1398 § 1 Nr. 3 CIC n.F.) der Umgang mit pornographischen Bildern von 
Minderjährigen unter 14 Jahren zählen – grundsätzlich auf dem Gerichtsweg und in einem kanonischen 
Strafprozess zu untersuchen sind. Unter Umständen besteht indes für die Kongregation die Möglich-
keit, kurzen Prozess zu machen und auf dem Verwaltungsweg eine zügige Entscheidung des Papstes 
vorzubereiten; dies regelt Art. 21 § 2 Nr. 2 der Normae:  

„Es steht der Kongregation für die Glaubenslehre jedoch frei: […] Sehr schwerwiegende Fälle, bei 
denen die begangene Straftat offenkundig ist und dem Angeklagten die Möglichkeit zur Verteidi-
gung gegeben worden war, direkt dem Papst zur Entscheidung über die Entlassung aus dem Kleri-
kerstand oder über die Absetzung zusammen mit der Dispens von der Zölibatsverpflichtung vorzu-
legen.“ 
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Wie der einschlägigen Verlautbarung des vatikanischen Pressesaales vom 12.10.2018 zu entnehmen 
ist, soll der Kongregation in den Fällen Cox und Órdenes dieser Weg deshalb eröffnet gewesen sein, 
weil die jeweiligen Beweise, die der Kongregation vorgelegt wurden, in offenkundiger Weise bezeug-
ten, dass die Angeklagten strafbare Akte des Missbrauchs von Kindern begangen haben.  

Unter welchen genauen tatsächlichen Gegebenheiten die Beweislage in derartigen Verfahren als „of-
fenkundig“ bezeichnet werden kann, muss letztlich wohl immer eine Frage des Einzelfalles bleiben. 
Sehr einfach gelagert dürften indes jene Fälle sein, in denen ein glaubwürdiges Geständnis des Ange-
klagten vorliegt (was beispielsweise im Fall Cox angesichts der Einlassungen aus Vallendar, Cox zeige 
Anzeichen von Demenz, zweifelhaft sein könnte).  

Im Vergleich mit dem Fall Wesołowski wird man also aus der Beobachterperspektive sagen können: 
Entweder war die Schuld des Angeklagten aufgrund der seinerzeitigen Beweise keineswegs offenkun-
dig, so dass damals für die Kongregation an einem ordentlichen Prozess kein Weg vorbei führte. Oder 
sie hat aus dem prozessualen Drama von 2014/15 gelernt und nunmehr den für eine erfolgreiche An-
klage und schnelle Verurteilung zielführenderen Weg gewählt.  

Dabei fungiert die Glaubenskongregation bei einer Vorgehensweise gemäß Art. 21 § 2 Nr. 2 der Nor-
mae nicht als Gericht, sondern als Verwaltungsbehörde, die ein Strafdekret des Papstes vorbereitet. 
Die Entscheidung vom 11.10.2018 ist daher schon nach der Logik der Normae keine Entscheidung der 
Kongregation, sondern eine päpstliche Entscheidung. Sie ist damit aus sich heraus unanfechtbar und 
nicht berufungsfähig, was vom vatikanischen Pressesaal vorsichtshalber noch einmal ausdrücklich be-
tont wurde.  

Welches (kanonistische) Fazit ist aus alldem zu gewinnen? Lässt sich hier vom prozessrechtlichen 
Standpunkt aus sagen: Ende gut, alles gut?  

Wohl kaum. Der Angeklagte Órdenes hatte – mutmaßlicher Weise wegen jener Vorwürfe, die nun zu 
seiner strafweisen Entlassung aus dem Klerikerstand führten – bereits im Jahre 2012 auf sein Bischofs-
amt verzichtet. Das Rücktrittsgesuch des Angeklagten Cox wurde bereits 1997 angenommen, so dass 
man mutmaßen muss: Er war bei dem nunmehr abgestraften Fall, der sich im Jahre 2004 in Vallendar 
zugetragen haben soll, mitnichten ein Ersttäter.  

Auch kurze Prozesse können eine lange Vorgeschichte haben.  
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